



Finanzamt (Stadt)
Bearbeiter
Straße
PLZ Ort
Bescheid über die Festsetzung des Rückforderungsbetrages vom… für Frau/Herrn ...
St.-Nr.: .../hier: Anforderung an die Entgeltlichkeit bei Anschaffung einer Wohnung - § 92a EStG
Sehr geehrte Damen und Herren,

gegen den oben genannten Bescheid lege ich hiermit form- und fristgerecht Einspruch ein und beantrage im Namen und in Vollmacht des Einspruchsführers, 

den angefochtenen Bescheid über die Festsetzung des Rückforderungsbetrages ersatzlos aufzuheben.    

Begründung:
Der angefochtene Bescheid über die Festsetzung eines Rückforderungsbetrags ist rechtswidrig und verletzt den Einspruchsführer in seinen Rechten. 

Der Einspruchsführer unterhielt einen Altersvorsorgevertrag (Riester-Bausparvertrag) bei der B…-Bausparkasse (Anbieter). Im Streitfahr beantragte er eine Entnahme für wohnungswirtschaftliche Zwecke gemäß § 92b EStG beim Finanzamt. Hintergrund war der beabsichtigte Erwerb einer Wohnung. Dieser Bewilligungsbescheid erging unter der auflösenden Bedingung des Nachweises der wohnungswirtschaftlichen Verwendung.

Zu Unrecht haben Sie vom Einspruchsführer Altersvorsorgezulagen und Steuerermäßigungen in Höhe von insgesamt … € mit der Begründung zurückgefordert, eine wohnungswirtschaftliche Verwendung sei nicht nachgewiesen.

Im Streitfall liegt vielmehr keine schädliche Verwendung des begünstigten Kapitals vor. Entgegen der Auffassung des Finanzamts setzt die Anschaffung einer Wohnung i.S.d. § 92a EStG nicht zwingend die Entgeltlichkeit des Erwerbs voraus. Die Gegenleistung kann wie im Streitfall auch in der Übernahme der Verpflichtung zur Durchführung von Modernisierungsmaßnahmen der Wohnung bestehen.

Da die streitentscheidende Rechtsfrage aktuell Gegenstand eines beim BFH unter dem Az. I R 19/25 geführten Revisionsverfahrens ist (Zulassung durch BFH; Vorinstanz: FG Berlin-Brandenburg, Urt. v. 7.5.2025 - 15 K 15058/23), gehe ich davon aus, dass das Einspruchsverfahren bis zur rechtskräftigen Entscheidung durch den BFH zwangsweise ruht (§ 363 Abs. 2 Satz 2 AO). 


Mit freundlichen Grüßen
Steuerberater/-in
